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Thema: Finanzielle Unterstützung sächsischer Krankenhäuser bel der Um-
stellung auf erneuerbare Energien

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für sächsische Krankenhäu-
ser, um Erneuerbare- Energie-Anlagen zur Erzeugung selbstgenutzten
Stromes zu errichten und zu betreiben?

Für in den Krankenhausplan aufgenommene Krankenhäuser besteht ggf. ins-
besondere die Möglichkeit der Förderung von Erneuerbare-Energie-Anlagen im
Rahmen der Einzel- und Pauschalförderung nach dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz (KHG) und dem Sächsischen Krankenhausgesetz (SächsKHG).
Bei der Beantragung von Einzelfördermitteln müssen bel einschlägigen Förder-
vorhaben im Übrigen stets energieökonomische Konzepte, die die Einhaltung
der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärme-_
gesetz (EE-WärmeG) aufzeigen sowie Wirtschaftlichkeitsnachweise für den
Einsatz alternativer Energien vorgelegt werden. Ferner erfolgt die Investitions-
kostenförderung nach KHG und SächsKHG stets unter Berücksichtigung der
Folgekosten.

Frage 2: Wie viele Krankenhäuser in Sachsen betreiben bereits eigene
Photovoltaik- oder andere Erneuerbare-Energie-Anlagen? (Bitte nach öf-
fentlicher, frel-gemeinnütziger und privater Trägerschaft sowie nach Art
der An lage differenzieren!)

In einem der vier Sächsischen Krankenhäuser (SKH) sind Erneuerbare-Ener-
gie-Anlagen (Solaranlage zur Erzeugung von elektrischen Strom, Sole-Wasser-
Wärmepumpe zur Erzeugung von Heizenergie sowie eine Solaranlage zur Er-
zeugung von Warm-Wasser) installiert.
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Von einer Beantwortung im Übrigen wird abgesehen, da der Staatsregierung insofern
keine weiteren, für eine Beantwortung nötigen Erkenntnisse vorliegen.

Die Staatsregierung ist dem Landtag ferner nur für ihre (eigene) Amtsführung verantwort-
lich und daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre (eigene)
Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verantwor-
tungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall soweit die Beantwortung etwaige Erkenntnisse betrifft, über die
die Krankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da diese ihre Aufgaben insofern als ei-
genverantwortlich handelnde Dritte erfüllen, bei denen sie lediglich der Rechtsaufsicht,
nicht aber der Fachaufsicht unterliegen. Die Staatsregierung darf im Zuständigkeitsbereich
der Rechtsaufsicht von lhrem Informationsrecht jedoch nur dann Gebrauch machen, wenn
im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechts-
verletzung vorliegen. Dies ist hier nicht gegeben, denn es sind weder aus der Fragestel-
lung konkrete Hinweise auf eine bevorstehende oder eingetretene Rechtsverletzung er-
sichtlich noch liegen der Staatsregierung derartige Hinweise unabhängig von der Kleinen
Anfrage vor.

Frage 3: Inwieweit gefährdet ggf. die unvermeidbare Netzeinspeisung von unter Um-
ständen über den eigenen Bedarf hinaus erzeugten Stromes in das öffentliche Netz,
die im Sinne des Steuerrechts bestehende Gemeinnützigkeit eines Krankenhauses?

Frage 4: Sofern eine Gefährdung der Gemeinnützigkeit besteht: Welche Möglichkei-
ten haben Krankenhäuser, diese Gefährdung zu vermeiden bzw. im Sinne der Um-
weltfreundlichkeit von diesem Risiko entlastet zu werden?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 3 und 4:

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass oder inwieweit die (etwaige) steu-
errechtliche Gemeinnützigkeit der betreffenden Träger zugelassener Krankenhäuser im
Freistaat Sachsen durch eine Einspeisung wie in der Frage geschildert, insgesamt gefähr-
det sei.

Überdies ist die Staatsregierung dem Landtag nur für ihre (eigene) Amtsführung verant-
wortlich und daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre (ei-
gene) Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Ver-
antwortungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall soweit die Beantwortung etwaige Erkenntnisse betrifft, über die
die Krankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da diese ihre Aufgaben insofern als ei-
genverantwortlich handelnde Dritte erfüllen, bei denen sie lediglich der Rechtsaufsicht,
nicht aber der Fachaufsicht unterliegen. Die Staatsregierung dad im Zuständigkeitsbereich
der Rechtsaufsicht von lhrem Informationsrecht jedoch nur dann Gebrauch machen, wenn
im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte Rechts-
verletzung vorliegen. Dies ist hier nicht gegeben, denn es sind weder aus der Fragestel-
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lung konkrete Hinweise auf eine bevorstehende oder eingetretene Rechtsverletzung er-
sichtlich noch liegen der Staatsregierung derartige Hinweise unabhängig von der Kleinen
Anfrage vor.

Mit freundlichen Grüßen
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